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Media II — Projektentwicklung und Vertrieb ( 1996-2000)

Durchführung des Programms zur Förderung der Projektentwicklung und des Vertriebs
europäischer audiovisueller Werke

Aufruf zur Unterbreitung von Vorschlägen 3/96

Unterstützung der Entwicklung von Produktionsvorhaben , der Entwicklung der Produktions
unternehmen sowie der Vernetzung der Unternehmen

(96/C 81 / 14

Die mit der Bearbeitung des vorliegenden Aufrufs zur
Unterbreitung von Vorschlägen befaßte Dienststelle der
Kommission ist das Referat MEDIA-Programm bei der
Generaldirektion X, Information, Kommunikation , Kul
tur, Audiovisuelle Medien .

Europäische Gesellschaften , die sich im Rahmen dieses
Aufrufs zur Vorschlagsunterbreitung bewerben und die
Unterlage „Lignes directrices pour soumettre une propo
sition en vue d'obtenir une contribution financiere dans
le secteur du developpement" erhalten wollen, haben
ihren Antrag auf dem Postweg oder per Telefax zu rich
ten an :

Europäische Kommission, Herrn Jacques Delmoly, Refe
ratsleiter, verantwortlich für das MEDLA-Programm,
GDX/D/4 , L 102 7/023 , rue de la Loi/Wetstraat 200 ,
B-1049 Bruxelles/Brussel , Telefax (32-2)299 92 14 .

1 . Einleitung

Der vorliegende Aufruf zur Vorschlagsunterbreitung
stützt sich auf den Beschluß des Rates über die Durch
führung eines Programms zur Förderung der Projektent
wicklung und des Vertriebs europäischer audiovisueller
Werke (Media II - Projektentwicklung und Vertrieb
1996-2000 ), der am 10 . Juli 1995 (95/563/EWG) vom
Rat angenommen und am 30 . Dezember 1995 im ABl .
der EG Nr. L 321 / 33 veröffentlicht wurde .

Zu den in Anwendung des genannten Beschlusses durch
zuführenden Aktionen gehören :

— die Förderung der Entwicklung von Produktionsvor
haben, die insbesondere für den europäischen Markt
bestimmt sind,

— die Unterstützung der Entwicklung der Produktions
unternehmen ,

— die Vernetzung der Produktionsunternehmen.

2 . Gegenstand

Der vorliegende Aufruf richtet sich an unabhängige
europäische Produktionsgesellschaften , deren Tätigkei
ten zur Erreichung der vorgenannten Ziele beitragen .
Ihm ist zu entnehmen, wie die für die Unterbreitung
eines Vorschlags mit Blick auf den Erhalt einer finanziel
len Unterstützung der Gemeinschaft erforderlichen Un
terlagen erhältlich sind .

Die Kommission verpflichtet sich , die genannte Unter
lage innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt des Antrags
abzusenden .

Für die Einreichung der Vorschläge bei der obengenann
ten Stelle gelten folgende Fristen :
— 19 . 4 . 1996 für die Unterstützung von industriellen
Einrichtungen ,

— 30 . 4 . 1996 für die Unterstützung der Entwicklung
von Produktionsvorhaben,

— 31 . 5 . 1996 für die Unterstützung der Entwicklung
von Unternehmen.


